
Dekanatssynodalwahlordnung (DSWO)

Vom 17. Mai 2003 (ABl. 2003 S. 327), 
geändert am 20. September 2003 (ABl. 2003 S. 448)

§ 1. (1) Diese Ordnung gilt für die durch Wahl oder Berufung in die Dekanatssynoden
eintretenden Mitglieder dieser Körperschaften (Artikel 21 der Kirchenordnung). 

(2) Die Wahlperiode der Dekanatssynoden beträgt sechs Jahre. Sie beginnt mit dem
auf die Wahl folgenden 1. März.

Gewählte Mitglieder

§ 2. (1) Die Kirchenvorstände wählen für jede Kirchengemeinde eine Pfarrerin oder ei-
nen Pfarrer oder eine Pfarrvikarin oder einen Pfarrvikar oder eine Pfarrdiakonin oder ei-
nen Pfarrdiakon sowie zwei Gemeindeglieder in die Dekanatssynode, soweit nachfol-
gend nicht anderes bestimmt wird. Bei pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden
erfolgt die Wahl des Pfarrermitglieds in einer gemeinsamen Sitzung der beteiligten Kir-
chenvorstände.

(2) Hat die Kirchengemeinde oder haben pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden
nur eine Pfarrerin oder Pfarrer, Pfarrvikarin oder Pfarrvikar oder Pfarrdiakonin oder
Pfarrdiakon, so gilt diese oder dieser ohne weiteres als gewählt.

(3) In Kirchengemeinden mit weniger als 1000 Gemeindegliedern wählen die Kir-
chenvorstände ein Gemeindeglied in die Dekanatssynode. In Kirchengemeinden mit
mehr als 3000 Gemeindegliedern wählen die Kirchenvorstände drei Gemeindeglieder in
die Dekanatssynode.

(3a) Für Dekanate mit über 80.000 Gemeindemitgliedern kann die Kirchenleitung auf
Antrag der betroffenen Dekanatssynode durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
dem Kirchensynodalvorstand abweichende Regelungen treffen.

(4) Für die zu wählenden Mitglieder der Dekanatssynode wählt der Kirchenvorstand
ein stellvertretendes Mitglied. Hat die Kirchengemeinde oder haben pfarramtlich ver-
bundene Kirchengemeinden nur eine Pfarrerin oder Pfarrer oder eine Pfarrvikarin oder
Pfarrvikar oder eine Pfarrdiakonin oder Pfarrdiakon, bleibt diese oder dieser ohne Stell-
vertreterin oder Stellvertreter.

(5) Die gewählten Gemeindeglieder müssen die Bedingungen der Wählbarkeit zum
Kirchenvorstand gemäß § 5 Abs. 1 der Kirchengemeindewahlordnung erfüllen. Ge-
meindeglieder, die hauptberuflich im Dienst des Dekanates oder der Kirchengemeinden
oder Kirchlichen Verbände im Dekanat stehen, können nicht gewählt werden.

(6) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so rückt das stellvertretende Mitglied an die
freiwerdende Stelle. Ist das stellvertretende Mitglied ausgeschieden oder nachgerückt, so
hat der Kirchenvorstand für den Rest der Wahlzeit der Dekanatssynode ein neues stell-
vertretendes Mitglied zu wählen.

(7) Gegen die Wahl kann binnen einer Woche beim Dekanatssynodalvorstand Ein-
spruch erhoben werden. Gegen die Entscheidung des Dekanatssynodalvorstandes ist bin-
nen einer Woche nach Zustellung oder Bekanntgabe die Beschwerde an die Kirchenlei-
tung möglich. Sie entscheidet endgültig.

§ 3. (1) Pfarrerinnen oder Pfarrer oder Pfarrvikarinnen oder Pfarrvikare, die eine beim
Dekanat oder bei einem Verband errichtete übergemeindliche Pfarrstelle innehaben oder
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verwalten (§ 28 Abs. 1 Pfarrstellengesetz) oder deren Tätigkeitsschwerpunkte ganz oder
überwiegend im jeweiligen Dekanat liegen, wählen aus ihrer Mitte für je drei angefan-
gene solche Stellen ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied in die Dekanats-
synode.

(2) Gibt es im Dekanat nur eine der genannten Stellen, so gilt deren Inhaberin oder In-
haber oder Verwalterin oder Verwalter ohne weiteres als gewählt und bleibt ohne Stell-
vertreterin oder Stellvertreter.

(3) Näheres regelt die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung, die des Einvernehmens
des Kirchensynodalvorstandes bedarf.

Berufene Mitglieder

§ 4. (1) Der Dekanatssynodalvorstand kann weitere Mitglieder berufen. Deren Zahl darf
zehn Prozent der zu wählenden Mitglieder der Dekanatssynode nicht übersteigen. Bei
den Berufungen soll der Dekanatssynodalvorstand darauf achten, dass das zahlenmäßige
Verhältnis zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Gemeindegliedern 1 zu 2 betragen
soll. Die berufenen Mitglieder der Dekanatssynode müssen die Bedingungen der Wähl-
barkeit zum Kirchenvorstand gemäß § 5 Abs. 1 der Kirchengemeindewahlordnung er-
füllen.

(2) Nach jeder Neuwahl zur Dekanatssynode kann der bisherige Dekanatssynodalvor-
stand vor der Wahl des neuen Vorstandes bis zu fünf Prozent der Mitglieder in die neu-
gebildete Dekanatssynode berufen. Diese Mitglieder werden auf die Zahl der nach Ab-
satz 1 möglichen Berufungen angerechnet.

Beratende Mitglieder

§ 5. (1) Zu den Tagungen der Dekanatssynoden sind mit beratender Stimme einzuladen:
a) bis zu drei hauptberufliche theologische Lehrerinnen und Lehrer an Hochschulen

und Theologischen Seminaren, die einer Kirchengemeinde des Dekanats an-
gehören;

b) die zuständige Leiterin oder der zuständige Leiter des Regionalen Diakonischen
Werkes;

c) die Dekanatsjugendreferentin oder der Dekanatsjugendreferent sowie die Deka-
natskirchenmusikerin oder der Dekanatskirchenmusiker;

d) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangelischen Jugendvertretung im Dekanat;
e) die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung;
f) die oder der Gleichstellungsbeauftragte des Dekanats;
g) die Leiterin oder der Leiter des für das Dekanat zuständigen Regionalverwaltungs-

amtes.

(2) Dem Dekanatssynodalvorstand steht es frei, zu einzelnen Tagungen oder Verhand-
lungsgegenständen auch andere Personen mit beratender Stimme zuzuziehen.

§ 6. Die Kirchenleitung, die zuständige Pröpstin oder der zuständige Propst und die zu-
ständige Studienleiterin oder der zuständige Studienleiter des Religionspädagogischen
Amtes sind zu den Tagungen der Dekanatssynode einzuladen.

§ 7. Die Dekanatssynodalwahlordnung vom 13. April 1967 (ABl. 1967 S. 75), zuletzt
geändert am 29. April 2001 (ABl. 2001 S. 223), tritt außer Kraft.
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